
 

N i e d e r s c h r i f t   N r .  21 
 

(Wahlperiode 01.04.2016 – 31.03.2021) 
 
 

 

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, d. 26. No-
vember 2019, 19:30 Uhr, im kleinen Saal des Bürgerhauses in Waldkappel, 
Leipziger Straße 34. 

 
 
 

Anwesend: 1.  stellv. Vorsitzender Niklas Gries (für Alexander Frank) 
  

2. die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses Werner Lam-
bach, Dieter Sandrock (für Peter Wennemuth), Josip Kolar (für 
Matthias Gesang), Christoph Dippel (für Niklas Gries) Irma Böhm 
und Torsten Hatt 
 
Es fehlten entschuldigt: Alexander Frank, Peter Wennemuth, 
Matthias Gesang 

 
3. Bürgermeister Reiner Adam, Erster Stadtrat Frank Koch und 

die Stadträte Dietrich Müller, Heinz-Otto Brandau, Thomas Leu-
tebrand und Christian Aue 
 
Es fehlten entschuldigt: Hubert Aha 
 

4. Der Stadtverordnete Frieder Weth-Schubert 
 

5. Gäste: einer 
 

6. Schriftführerin: Simone Noack 
 
 
Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgte gemäß § 58 Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung (HG0) am 14. November 2019 durch den Vorsitzenden des Haupt- und 
Finanzausschusses Alexander Frank. 
 
Die Bekanntmachung dieser Sitzung erfolgte gemäß § 58 Abs. 6 der Hessischen  
Gemeindeordnung (HGO) am 15. November 2019 auf der Homepage der Stadt Wald-
kappel und am 20. November 2019 im „Marktspiegel“. 
 
Die Tagesordnung wurde auf Befragen des Vorsitzenden einstimmig angenommen, 
die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. 
  



 

T a g e s o r d n u n g : 
 

 
1. Beratung über den Erlass einer XVII. Änderungssatzung zur Wasserbeitrags- 

und –gebührensatzung der Stadt Waldkappel vom 19. März 2019 
-> Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021 
 
 
Beschluss: einstimmig 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat den folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Stadtverordnetenversammlung wird der Erlass einer XVII. Änderungssatzung 
zur Wasserbeitrags- und -gebührensatzung der Stadt Waldkappel vom 19. März 
1982 empfohlen Diese soll am 01.01.2020 in Kraft treten und Bestandteil des Be-
schlusses sein. 
 
Wesentliche Veränderungen zur Information: 
 
Die verbrauchsabhängige Wassergebühr bemisst sich nach der Menge (Kubikme-
ter) des zur Verfügung gestellten Wassers und soll ab 1. Januar 2020 pro Kubikme-
ter 2,32 Euro zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 2,48 Euro betragen.  
 
 
Die monatliche Grundgebühr wird erhöht. Sie richtet sich nach dem Maß der Benut-
zung der Einrichtung (Nenngröße des Wasserzählers) und beträgt ab 1. Januar 
2020: 
 
a) Zähler Q3  4 (QN 2,5)  5,50 Euro im Monat zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer 

 (z.Zt. 7 %)  =    5,89 Euro im Monat 

b) Zähler Q3 10 (QN   6) 13,75 Euro im Monat zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer 

 (z.Zt. 7 %) =  14,71 Euro im Monat 

c) Zähler Q3 16 (QN 10)  22,00 Euro im Monat zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer 

  (z.Zt. 7 %) =  23,54 Euro im Monat 

d) Zähler Q3 25 (QN 15) 34,37 Euro im Monat zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer 

  (z.Zt. 7 %) =  36,78 Euro im Monat“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Beratung über den Erlass einer XVII. Änderungssatzung zur Abwasserbei-
trags- und –gebührensatzung der Stadt Waldkappel vom 12. Juni 1981 

 -> Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021 
 
 

Beschluss: einstimmig 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat den folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Stadtverordnetenversammlung wird der Erlass einer XVII. Änderungssatzung 
zur Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung der Stadt Waldkappel vom 12. Juni 
1981 empfohlen. Diese soll am 01.01.2020 in Kraft treten und Bestandteil des Be-
schlusses sein. 
 
Wesentliche Veränderungen: 
 
Die Abwassergebühr der Stadt Waldkappel soll ab 01.01.2020 pro Kubikmeter 
Frischwasser 4,93 Euro betragen.  
 
Die monatliche Grundgebühr wird erhöht. Sie richtet sich nach dem Maß der Benut-
zung der Einrichtung (Nenngröße des Wasserzählers) und beträgt ab 1. Januar 
2020: 
 
a) Zähler Q3  4 (QN 2,5)  12,21 Euro im Monat  

b) Zähler Q3 10 (QN   6)  30,52 Euro im Monat 

c) Zähler Q3 16 (QN 10)  48,84 Euro im Monat  

d) Zähler Q3 25 (QN 15)  76,31 Euro im Monat  

 
Die Gebühr für die Abfuhr und Behandlung von Schlamm und Abwasser aus Klein-
kläranlagen beträgt ab dem 01.01.2020 91,42 Euro pro angefangenen Kubikmeter 
Räumgut.“ 

 
 
 
3. Haushaltsführung 2019 
 -> Bericht für den Zeitraum 01.01. – 30.06.2019 
 
 

Beschluss: kein Beschluss, zur Kenntnis 
 
Der Bericht über die Haushaltsführung der Stadt Waldkappel für den Zeitraum 
01.01. – 30.06.2019 wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ende der Sitzung: 21:00 Uhr 
 
Az.: 001-1505    Fr/No/Eg 
 
 
 
 
gez. Simone Noack  gez. Niklas Gries 
Schriftführerin   stellv. Vorsitzender des Haupt-  
    und Finanzausschusses 
 
 
 
 
 
 


